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Was ändert sich? 
Ab dem 1. Januar 2024 gelten neue Mehr-
wertsteuersätze. Im Zuge dieser Erhöhung 
ändern sich auch die Saldo- und Pauschal-
steuersätze. Die ESTV hat in der MWST-Info 
19 die wesentlichen Änderungen und Infor-
mationen im Zusammenhang mit der Erhö-
hung der MWST publiziert. 
 
Rechnungsstellung 
Bei der Rechnungsstellung muss einiges be-
achtet werden. Im Normalfall gilt, dass der 
Zeitpunkt der Leistungserbringung massge-
blich für den anzuwendenden Steuersatz ist, 
unabhängig vom Rechnungsdatum. 
 
Bei periodischen Leistungen, welche über 
den 31. Dezember 2023 hinausgehen, müs-
sen die Leistungen pro rata entsprechend 
bis zum 31. Dezember 2023 mit dem alten 
Steuersatz, und ab dem 1. Januar 2024 mit 
dem neuen Steuersatz ausgewiesen und ab-
gerechnet werden. Sind Leistungen in der 
Rechnung nicht aufgeteilt, muss der gesamte 
Rechnungsbetrag mit den neuen Steuersät-
zen abgerechnet werden und die zu hohe 
Steuer ist geschuldet. 
Aufträge, welche im alten Jahr noch nicht ab-
geschlossen sind und erst im neuen Jahr fak-
turiert werden, müssen mit den alten Sätzen 
abgerechnet werden. Rabatte und Rückver-
gütungen auf Rechnungen, welche im Jahr 
2023 gestellt wurden, aber erst im Jahr 2024 
gutgeschrieben werden, müssen mit den al-
ten Sätzen abgerechnet werden. 
Die EDV-Systeme benötigen auch Anpassun-
gen. Es lohnt sich, die Anpassungen 
frühzeitig mit seinem EDV-Anbieter zu be-
sprechen, damit auch schon im Jahr 2023 all-
fällige Rechnungen mit dem neuen Satz ab-
gerechnet werden können. 

Vorsteuer und Bezugssteuer 
Hinsichtlich Vorsteuer und Bezugssteuer sind 
verschiedene Aspekte zu beachten. Bei Leis-
tungen, welche der Bezugssteuer unterlie-
gen, muss jeweils auf den Zeitpunkt des Leis-
tungsbezugs abgestellt und der entspre-
chende MWST-Satz vor oder nach dem 1. Ja-
nuar 2024 angewendet werden. Bei der Vor-
steuer darf die auf der Rechnung ausgewie-
sene Steuer in Abzug gebracht werden. 
 
MWST-Abrechnung 
In der Mehrwertsteuerabrechnung für das 
3. Quartal bzw. für das 2. Semester 2023 
können zum ersten Mal die neuen Steuers-
ätze abgerechnet werden. Sind Leistungen 
bereits vorher mit den neuen Sätzen abzu-
rechnen, werden diese vorerst mit den alten 
Steuersätzen deklariert und können ab dem 
3. Quartal bzw. 2. Semester berichtigt wer-
den. Wird die Korrektur erst bei der Finalisie-
rung vorgenommen, fällt ein Verzugszins an. 
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